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§ 96 UrhG Nicht im Inland
erschienene und nicht mit
inlandischen Liegenschaften

verbundene Werke von Auslandern.

UrhG - Urheberrechtsgesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2024

1. (1)Fur Werke auslandischer Urheber (8 10 Abs. 1), die nicht nach8 94 oder nach § 95 geschutzt sind, besteht der
urheberrechtliche Schutz unbeschadet von Staatsvertragen unter der Voraussetzung, daf3 die Werke
Osterreichischer Urheber auch in dem Staat, dem der auslandische Urheber angehort, in annahernd gleicher
Weise geschuitzt sind, jedenfalls aber im selben Ausmald wie die Werke der Angehdrigen dieses Staates. Diese
Gegenseitigkeit ist dann anzunehmen, wenn sie in einer Kundmachung des Bundesministers flr Justiz im Hinblick
auf die in dem betreffenden Staat bestehende Rechtslage festgestellt worden ist. Dartiber hinaus kdnnen die
zustandigen Behorden die Gegenseitigkeit mit einem anderen Staat vertraglich vereinbaren, wenn dies zur
Wahrung der Interessen von Osterreichischen Urhebern geboten erscheint.

2. (2)Fur die Berechnung der Dauer des Schutzes, den auslandische Urheber fiir inre Werke in Osterreich nach dem
Welturheberrechtsabkommen vom 6. September 1952, BGBI. Nr. 108/1957, oder nach dem
Welturheberrechtsabkommen, revidiert am 24. Juli 1971, BGBI. Nr. 293/1982, geniel3en, sind ihre Art. [V Z 4 Abs. 1
bzw. Art. IV Abs. 4 lit. a anzuwenden.

In Kraft seit 01.07.1982 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/urhg/paragraf/10
https://www.jusline.at/gesetz/urhg/paragraf/94
https://www.jusline.at/gesetz/urhg/paragraf/95
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1957_108_0/1957_108_0.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1982_293_0/1982_293_0.pdf
file:///

	§ 96 UrhG Nicht im Inland erschienene und nicht mit inländischen Liegenschaften verbundene Werke von Ausländern.
	UrhG - Urheberrechtsgesetz


